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Beschlussvorschlag: 
Gemäß § 34 Abs.1 SächsEigBVO stellt der Stadtrat den Jahresabschluss zum 31.12.2021 des 
Eigenbetriebes Stadtwirtschaftshof Radeberg fest. 
Der Stadtrat beschließt: 

1. den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 60.894,55 EUR mit dem 
Verlustvortrag des Jahres 2019 in Höhe von 16.897,11 EUR zu verrechnen und in Höhe von 
43.997,44 EUR auf neue Rechnung vorzutragen,  

2. die Entlastung der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2021. 
 
 
 
Frank Höhme 
Oberbürgermeister 



Begründung: 
Gemäß § 31 SächsEigBVO hat die Betriebsleitung zum Schluss des Wirtschaftsjahres einen aus 
der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss 
sowie einen Lagebericht aufzustellen.  
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind innerhalb von vier Monaten nach Ende des 
Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem Bürgermeister vorzulegen. Der Bürgermeister leitet diese 
Unterlagen unverzüglich zur Jahresabschlussprüfung und zur örtlichen Prüfung weiter (§ 31 
SächsEigBVO). Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2022 aufgestellt. 
 
Gemäß § 34 Abs. 1 SächsEigBVO stellt der Stadtrat den Jahresabschluss innerhalb von neun 
Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres auf der Grundlage des Berichts über die 
Jahresabschlussprüfung und der örtlichen Prüfung fest. 
 
Die mit der Jahresabschlussprüfung beauftragte Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierte den Jahresabschluss mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk. Die mit der örtlichen Prüfung beauftragte LiSka Treuhand GmbH empfiehlt 
dem Stadtrat die Feststellung des Jahresabschlusses. 
 
 
 
Anlage/n 
 
 
EigB StWH Bericht JAP 2021 
EigB StWH Bericht örtl Prüfung 2021 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der 

jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen: 
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1. Prüfungsauftrag 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg hat uns, die Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit dem Beschluss Nr. SR 59/18 des Stadtrates 
als Wirtschaftsprüfer für den 

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg, Radeberg, 
(nachfolgend auch „Stadtwirtschaftshof Radeberg“ oder „Eigenbetrieb“) 

für das Geschäftsjahr 2021 gewählt. Der Oberbürgermeister der Großen Kreis-
stadt Radeberg, Herr Gerhard Lemm, erteilte uns daraufhin den Auftrag, den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 zu prüfen.  

Unsere Prüfung richtete sich nach § 32 SächsEigBVO i.V.m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, so wie sie in 
den IDW Prüfungsstandards niedergelegt sind.  

Bei unserer Prüfung handelt es sich gemäß § 316 Abs. 1 HGB um eine Pflichtprü-
fung nach §§ 316 ff. HGB.  

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung 
die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über das Ergebnis unserer Prüfung haben wir den nachstehenden Bericht erstellt. 
Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir § 321 HGB sowie die Grund-
sätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des IDW PS 450 n.F. 
beachtet. 

Unser Bericht richtet sich an den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Rade-
berg. 

Auftragsgemäß erstreckte sich die Prüfung auch auf die Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach 
§ 53 HGrG. Die Ergebnisse der Prüfung sind in Anlage 7 dargestellt. 

Der Durchführung des Auftrages und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhält-
nis zu Dritten, liegen die diesem Bericht als Anlage 8 beigefügten Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung be-
stimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Die Haftungshöchstsumme bestimmt sich 
nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten 
sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen 
Vertreter 

Aus dem von den gesetzlichen Vertretern des Eigenbetriebs aufgestellten Lagebe-
richt heben wir folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurtei-
lung der wirtschaftlichen Lage sowie der zukünftigen Entwicklung des 
Eigenbetriebs mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Be-
deutung sind: 

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf: 

1. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Plan um 14.029,93 EUR höher ausge-
fallen. Das Jahresergebnis liegt mit  60.894,55 EUR um 44.624,55 EUR über 
dem Planansatz. 

2. Für die Liquidität des Eigenbetriebes wurde der Höchstbetrag für Kassenkre-
dite mit 200.000,00 EUR festgesetzt, der nicht beansprucht wurde. 

Diese Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf des Ei-
genbetriebs sind im Lagebericht ausreichend erläutert, so dass wir in Bezug auf 
Einzelheiten auf den als Anlage 4 beigefügten Lagebericht verweisen.  

Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken: 

1. Zum 17.04.2019 wurde der neue Bauhofstandort am Bruno-Thum-Weg 8 in 
Betrieb genommen.  Der alte Standort am Dammweg 2 wurde geschlossen 
und befindet sich in Abwicklung. Mit Stadtratsbeschluss SR 091-2021 wurde 
auch die letzte Teilfläche mit Gebäuden verkauft. Bis zum endgültigen Besitz-
übergang bleibt das Grundstück weiter in der Verwaltung des Stadtwirtschafts-
hofes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich daraus für den 
Eigenbetrieb Buchwertverluste ergeben. 

2. Wie auch in den Vorjahren blieb hauptsächlich die Kennzahl für den Winter-
dienst ein nicht planbarer Bestandteil des Leistungsumfanges. Bisher konnten 
diese nicht benötigten Leistungen durch notwendige Aufgaben im Bereich der 
Grünpflege (Baum- und Gehölzpflege) kompensiert werden. 

3. Um die Pflegeziele zu erreichen, sind eine kontinuierliche Verbesserung der 
technischen Ausstattung sowie die Erneuerung der Bestandstechnik erforder-
lich. 

Diese Kernaussagen zu den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
des Eigenbetriebs sind im Lagebericht ausreichend erläutert, so dass wir in Bezug 
auf Einzelheiten auf den als Anlage 4 beigefügten Lagebericht verweisen. 
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Zusammenfassende Beurteilung 

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs, die wir aus 
den im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet haben, sind wir zu der Einschätzung ge-
langt, dass die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs, insbeson-
dere hinsichtlich des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des 
Eigenbetriebs mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken durch die gesetzlichen 
Vertreter in Jahresabschluss und Lagebericht angemessen ist. 
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3. Wiedergabe des 
Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den nachfolgend 
wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

 

 

Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg, Radeberg: 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt 
Radeberg, Radeberg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 
zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaats Sachsen i.V.m. den 
einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. De-
zember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Freistaats Sachsen und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des La-
geberichts geführt hat. 

  
Wiedergabe des  
Bestätigungsvermerks 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die-
sen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Ei-
genbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf-
fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaats 
Sachsen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaats Sach-
sen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
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den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaats Sachsen ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Freistaats Sachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-
zugeben. 



  
 
3 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 

   

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg – 2021/33955   7 
 

● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Ei-
genbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Ei-
genbetriebs. 

● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

Dresden, den 15. August 2022 

Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch Jens Gerlach 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 

 

 

 

 

 

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lage-
berichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich 
der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellung-
nahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung 
hingewiesen wird. 
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4. Gegenstand, Art und Umfang 
der Prüfung 

4.1. Gegenstand der Prüfung  

Gegenstand unserer Prüfung waren der Jahresabschluss des Eigenbetriebs 
Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg – bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – unter Einbeziehung 
der Buchführung und der Lagebericht des Eigenbetriebs für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften einschließlich der 
sonstigen für die sächsischen Eigenbetriebe maßgebliche Rechnungslegungs-
grundsätze aufgestellt.  

Zu den Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes im Zu-
sammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts ver-
weisen wir auf die Ausführungen in unserem Bestätigungsvermerk, der in 
Abschnitt 3 dieses Berichts wiedergegeben ist. Die Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter umfasst auch die Verantwortung für die Buchführung des Eigenbe-
triebs. 

Unsere Aufgabe ist es, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht sowie die gemachten Angaben im Rahmen einer den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung entsprechenden Prüfung 
zu beurteilen. Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in dem Abschnitt „Prü-
fungsurteile“ und in dem Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks beschrieben. 

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsgegenstand um die Prüfung der Ordnungsmä-
ßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erweitert. Diesbezüglich verweisen wir auf Abschnitt 6 
dieses Berichts. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit 
zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen üblicherweise Rück-
wirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben.  

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung auch nicht darauf zu 
erstrecken, ob der Fortbestand des Eigenbetriebes oder die Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. 
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4.2. Art und Umfang der Prüfung 

Wir haben unsere Prüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.  

Zur Zielsetzung unserer Prüfung und zu den wesentlichen Grundzügen unseres 
prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die Ausführungen in dem Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks. 

Der Prüfungsplanung und -durchführung lag unser risikoorientierter Prüfungsan-
satz zugrunde. In diesem Rahmen haben wir Art und Umfang der vorzunehmen-
den Prüfungshandlungen aus verschiedenen Faktoren abgeleitet.  

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir das Risiko von 
wesentlichen falschen Darstellungen in der Rechnungslegung aufgrund von Un-
richtigkeiten und Verstößen (= Fehlerrisiko) hinsichtlich der Abbildung von Ge-
schäftsvorfällen bzw. einzelner Kontensalden und Abschlussangaben beurteilt. 
Die Beurteilung dieser Risiken basierte zunächst auf einer Analyse des Unterneh-
mensumfeldes (insbesondere branchenspezifische Faktoren) sowie auf Auskünf-
ten der Unternehmensleitung über wesentliche Unternehmensziele und -strategien 
sowie Geschäftsrisiken (mandantenspezifische Faktoren). Ferner hatte unsere 
vorläufige Einschätzung der Lage des Eigenbetriebs sowie die grundsätzliche Be-
urteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems Einfluss auf 
unsere Risikobeurteilung. 

Auf Grundlage der Risikobeurteilung haben wir die Existenz der ausgewiesenen 
Umsatzerlöse als Prüfungsschwerpunkt festgelegt. 

Auf die vorstehenden Prüfungsschwerpunkte haben wir unser Prüfprogramm aus-
gerichtet, in dem Art, zeitliche Einteilung und Umfang der durchzuführenden Prü-
fungshandlungen festgelegt werden. Dabei kamen – soweit wir uns auf die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems für Zwecke der Festlegung von aussa-
gebezogenen Prüfungshandlungen gestützt haben oder dies erforderlich war – so-
wohl Funktionsprüfungen des internen Kontrollsystems als auch aussage-
bezogene Prüfungshandlungen bestehend aus Einzelfallprüfungen und analyti-
schen Prüfungshandlungen zum Einsatz. Die im Rahmen der aussagebezogenen 
Prüfungshandlungen durchgeführten Einzelfallprüfungen erfolgten alternativ im 
Rahmen einer Vollerhebung, einer bewussten Auswahl oder eines (repräsentati-
ven) Stichprobenverfahrens. 

Ausgangspunkt unserer Prüfung bildeten der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt des vorangegangenen Wirtschaftsjahres vom 1. Januar 2020 bis zum 31. De-
zember 2020, der von uns mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehen wurde. Der Jahresabschluss wurde am 29. September 2021 durch den 
Stadtrat festgestellt. 

Die Eröffnungsbilanzwerte haben wir daraufhin geprüft, ob sie ordnungsgemäß 
aus dem Vorjahresabschluss abgeleitet wurden.   

Unsere Prüfungsarbeiten führten wir vom 13. Juli 2022 bis zum 15. August 2022 
durch.  
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Die Betriebsleitung und die von ihr benannten Auskunftspersonen haben alle Auf-
klärungen und Nachweise erbracht. Die Betriebsleitung hat uns die Vollständigkeit 
des vorgelegten Jahresabschlusses und Lageberichts schriftlich bestätigt.  
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5. Feststellungen und 
Erläuterungen zur 
Rechnungslegung 

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Bücher des Eigenbetriebs sind ordnungsmäßig geführt.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entsprechen die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen im gesamten 
Wirtschaftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften ein-
schließlich der sonstigen für sächsische Eigenbetriebe maßgebliche Rechnungsle-
gungsgrundsätze sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und 
sind die aus den weiteren von uns geprüften Unterlagen entnommenen Informatio-
nen in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht abgebildet. 

5.1.2. Jahresabschluss 

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 1 bis Anlage 3 beigefügte 
Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof Radeberg für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 entspricht nach un-
serer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden 
Vorschriften der SächsEigBVO.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

● sind die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ordnungsmäßig aus der 
Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet,  

● wurden die gesetzlichen Ausweis-, Ansatz- und Bewertungsvorschriften in allen 
wesentlichen Belangen beachtet und  

● sind die im Anhang enthaltenen Angaben in allen wesentlichen Belangen voll-
ständig und zutreffend. 

5.1.3. Lagebericht 

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 4 beigefügte Lagebericht des 
Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 entspricht nach unserer Beurteilung auf-
grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen 
Belangen den gesetzlichen Vorschriften. 
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Zu Einzelheiten unseres Prüfungsurteils zum Lagebericht verweisen wir auf un-
sere Ausführungen im Abschnitt „Prüfungsurteile“ unseres Bestätigungsvermerks. 

5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 1 bis Anlage 3 beigefügte 
Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof Radeberg vermittelt nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021. 

5.2.2. Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnah-
men  

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die weiteren we-
sentlichen Bewertungsgrundlagen sowie deren Änderungen gegenüber dem Vor-
jahr einschließlich der Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebs sind in dem als Anlage 3 beigefügten Anhang dargestellt. Ge-
genüber dem Vorjahr wurden keine Änderungen der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden vorgenommen.  

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ge-
samtaussage des Jahresabschlusses lagen nach unserer Beurteilung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse nicht vor.  
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5.2.3. Aufgliederungen und Erläuterungen zum Verständnis der Ge-
samtaussage 

5.2.3.1. Ertragslage 

Der Analyse der Ertragslage ist eine aus der Gewinn- und Verlustrechnung unter 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten abgeleitete Ergebnisrechnung vorange-
stellt. 

 
 

Die Steigerung der Umsatzerlöse um TEUR 106,8 im Vergleich zum Vorjahr re-
sultiert insbesondere aus der erhöhten Leistungserbringung gegenüber der Stadt 
Radeberg. 

Es ergibt sich folgendes neutrales Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr: 

 

  

Verän-

2021 2020 derung

TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse 1.518,0 100,0 1.411,2 100,0 106,8+    

Sonstige betriebliche Erträge 53,0 3,5 44,0 3,1 9,0+        

Summe betriebliche Erträge 1.571,0 103,5 1.455,2 103,1 115,8+    

Materialaufwand 111,9 7,4 82,9 5,9 29,0+      

Personalaufwand 961,4 63,3 901,2 63,9 60,2+      

Abschreibungen 182,8 12,0 183,6 13,0 0,8-         

267,5 17,6 214,3 15,2 53,2+      

Summe betriebliche Aufwendungen 1.523,6 100,3 1.382,0 98,0 141,6+    

Betriebsergebnis 47,4+      3,2+        73,2+      5,1+        25,8-       

Finanzergebnis 0,2-         0,0          0,0          0,0          0,2-         

Neutrales Ergebnis 13,7+      0,9+        24,2+      1,7+        10,5-       

Jahresüberschuss 60,9+      4,1+        97,4+      6,8+        36,5-       

Sonstige betriebliche Aufwendungen
(inkl. sonstige Steuern)

2021 2020
TEUR TEUR

Neutrale Erträge

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2,0 0,6
Periodenfremde Erträge 0,1 0,0
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen 18,1 26,7

20,2 27,3
Neutrale Aufwendungen

Periodenfremde Aufwendungen 6,5 3,1
6,5 3,1

Saldo = Ertrag 13,7+              24,2+              



  
 
5 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 
 

   

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg – 2021/33955   15 
 

5.2.3.2. Vermögenslage 

In der nachfolgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Posten nach wirtschaftli-
chen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst: 

 
 

Das Working-Capital (Umlaufvermögen abzüglich kurzfristigem Fremdkapital) 
weist einen Betrag von TEUR 423,7 (i.Vj.: TEUR 339,3) aus. Das kurzfristig ge-
bundene Vermögen deckt somit die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Eigenbe-
triebs zum 31. Dezember 2021 ab.  

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Berichtsjahr ist aus dem Anlagenspie-
gel als Anlage zum Anhang ersichtlich.  

Das Mittelfristige Fremdkapital betrifft Jubiläumsrückstellungen.  

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (Anlagenintensität) 
ist von 92,2 % im Vorjahr auf 90,4 % gesunken. Das langfristig gebundene 

31.12.2021 31.12.2020
Verän-
derung

TEUR % TEUR % TEUR

Aktiva

Anlagevermögen

Sachanlagen 4.430,3 90,4 4.497,3 92,2 67,0-        

4.430,3 90,4 4.497,3 92,2 67,0-        

Umlaufvermögen

Vorräte 5,9 0,1 7,0 0,1 1,1-          

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 103,4 2,1 76,0 1,6 27,4+        

Sonstige Vermögensgegenstände 0,6 0,0 0,2 0,0 0,4+          

Liquide Mittel 365,4 7,4 293,1 6,1 72,3+        

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1-          

475,4 9,6 376,5 7,8 98,9+        

4.905,7 100,0 4.873,8 100,0 31,9+        

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 608,7 12,4 608,7 12,5 0,0            

Kapitalrücklage 2.714,6 55,3 2.714,6 55,7 0,0            

Verlustvortrag 16,9-       0,3-     114,3-     2,3-     97,4+        

Jahresergebnis 60,9+      1,2+    97,4+      2,0+    36,5-        

3.367,3 68,6 3.306,4 67,9 60,9+        

Empfangene Ertragszuschüsse 1.485,4 30,3 1.528,9 31,4 43,5-        

Mittelfristiges Fremdkapital

Sonstige Rückstellungen 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0            

Kurzfristiges Fremdkapital

Sonstige Rückstellungen 31,4 0,6 20,4 0,4 11,0+        

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13,4 0,3 7,4 0,2 6,0+          

Sonstige Verbindlichkeiten 6,9 0,2 9,4 0,1 2,5-          

51,7 1,1 37,2 0,7 14,5+        

4.905,7 100,0 4.873,8 100,0 31,9+        
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Vermögen ist vollständig durch das langfristige Kapital (Eigenkapital und 
Empfangene Ertragszuschüsse) gedeckt.  

5.2.3.3. Finanzlage 

 

Die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs wird 
durch die Kapitalflussrechnung im Lagebericht dargestellt. 

Die Liquidität im Sinne der jederzeitigen Fähigkeit, die fälligen Zahlungsverpflich-
tungen zu erfüllen, war im gesamten Berichtsjahr gegeben. 
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6. Feststellungen aus 
Erweiterungen des 
Prüfungsauftrags 

 Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung nach § 53 HGrG 

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Ab-
satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG und die hierzu vom IDW im Prüfungsstandard 720 
(Stand: 9. September 2010) erlassenen „Grundsätze für die Prüfung von Unter-
nehmen nach § 53 Absatz 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)“ beachtet. Dem-
entsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit 
der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden 
sind. 

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten 
Angaben haben wir in der Anlage 7 zusammengestellt. 

Soweit uns im Rahmen unserer Prüfung nennenswerte Entwicklungen im Folge-
jahr bekannt geworden sind, haben wir diese in unseren Ausführungen in der An-
lage 7 berücksichtigt. 

Über die in der Anlage 7 aufgeführten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung 
keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung wären. 



} GrantTorton

7. S chlussbem erkungen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 Schlussbemerkungen

Verantwortliche Prüfungspartner im Sinne der Berufssatzung WP/vBP sind Herr
WP Jens Gerlach - als für die Auftragsdurchführung vorrangig verantwort-
lich - und Herr WP Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch als weiterer verantwortlicher
Prüfungspartner.

Diesen Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg, Radeberg, für das Ge
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 haben wir in Überein
stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstattet.

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 3 dieses Berichts wieder
gegeben.

Dresden, den 15. August 2022

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Anlage 1

 

 

 



A K T I V A 31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 3.884.551,29 3.985.779,29

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

2. technische Anlagen und Maschinen 118.307,00 125.625,00

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 427.371,12 385.893,63

4.430.229,41 4.497.297,92

4.430.230,41 4.497.298,92

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.936,05 7.058,20

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 103.382,89 75.982,39

2. sonstige Vermögensgegenstände 555,36 256,28

103.938,25 76.238,67

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 365.444,55 293.068,07

475.318,85 376.364,94

C. Rechnungsabgrenzungsposten 113,90 173,30

4.905.663,16 4.873.837,16

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof,
Radeberg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

P A S S I V A 31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 608.739,75 608.739,75

II. Kapitalrücklage 2.714.598,98 2.714.598,98

III. Verlustvortrag -16.897,11 -114.330,09

IV. Jahresüberschuss 60.894,55 97.432,98

3.367.336,17 3.306.441,62

B. empfangene Ertragszuschüsse 1.485.363,00 1.528.926,00

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 32.680,71 21.705,22

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.427,93 7.419,29

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 13.427,93 (Vj.: EUR 7.419,29)

2. sonstige Verbindlichkeiten 6.855,35 9.345,03

- davon aus Steuern:

EUR 6.800,57 (Vj.: EUR 7.139,16)

- davon mit Rahmen der sozialen Sicherheit

EUR 4,08 (Vj.: EUR 934,05)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 6.855,35 (Vj.: EUR 9.345,03)

20.283,28 16.764,32

4.905.663,16 4.873.837,16



 

 

Anlage 2

 

 

 

 



01.01. - 31.12.2020

EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 1.517.969,93 1.411.241,73

2. Gesamtleistung 1.517.969,93 1.411.241,73

3. sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 18.113,72 26.707,70

b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.004,45 542,96

c) sonstige Erträge 53.083,27 44.035,25

73.201,44 71.285,91

4. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene

Waren 76.417,14 55.485,87

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 35.490,30 27.379,07

111.907,44 82.864,94

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 775.576,35 729.547,00

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 185.776,13 171.655,82

- davon für Altersversorgung:

  EUR 27.054,09 (Vj.: EUR 26.083,26)

961.352,48 901.202,82

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 182.773,84 183.600,89

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) ordentliche betriebliche Aufwendungen

aa) Raumkosten 29.156,87 20.327,68

ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 2.947,41 4.513,20

ac) Reparaturen und Instandhaltungen 33.385,13 25.298,08

ad) Fahrzeugkosten 90.884,41 63.655,85

ae) Werbe- und Reisekosten 28,00 222,20

af) Kosten der Warenabgabe 3.132,38 1.798,99

ag) verschiedene betriebliche Kosten 104.658,48 94.885,62

b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von 

Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die 

Wertberichtigung zu Forderungen 276,77 238,39

c) sonstige Aufwendungen 6.386,97 2.992,48

270.856,42 213.932,49

8. Betriebsergebnis 64.281,19 100.926,50

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 246,22 0,00

- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen

  EUR 246,22 (Vj.: EUR 0,00)

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 478,18 23,39

- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen

  EUR 0,00 (Vj.: EUR 23,39)

11. sonstige Steuern 3.154,68 3.470,13

12. Jahresüberschuss 60.894,55 97.432,98

01.01. - 31.12.2021

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof,
Radeberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021



 

 

Anlage 3
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Anhang 

für das Geschäftsjahr 

2021 

 

 

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUS-

SES 

 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß § 95a der Sächsischen Gemeindeordnung 

(SächsGemO) in Verbindung mit der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) 

in der Fassung vom 10.12.2018 sowie nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften 

gemäß §§ 264 ff. HGB aufgestellt. 

 

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.) wurden angewandt, 

soweit sich aus der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) keine spezielleren 

Regelungen ergeben. 

 

 

II. GLIEDERUNG DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

 

Die Bilanz wurde nach § 26 Abs. 1 SächsEigBVO aufgestellt. Entsprechend § 27 Abs. 2 

SächsEigBVO wurde ein Sonderposten empfangene Ertragszuschüsse eingefügt. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 28 Abs. 1 SächsEigBVO aufgestellt.  

 

 

III. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE 

 

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Vorschriften der SächsEigBVO und die handels-

rechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften beachtet. 

 

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind bei den jeweiligen Bilanzpo-

sitionen erläutert. 
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Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagennachweis 

in der (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.  

 

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte 

mit den Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen. 

 

Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um 

planmäßige Abschreibungen angesetzt.  

 

Eigentümerin der in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücke ist nach den uns vorgelegten 

Grundbuchauszügen die Große Kreisstadt Radeberg.  

 

Von dem Flurstück Nr. 1494/8 (vormals 1494/6) mit einer Fläche von 4.071 m², bebaut mit 

einer Reparaturhalle und einem Büro- und Sozialgebäude, wurde gemäß Vertrag vom 

15.02.2002 (Notar Dr. jur. Edwin Braun, Radeberg, URNr. 178/2002) eine Teilfläche von 3.680 

m² mit einem Erbbaurecht belastet. Die Dauer des Erbbaurechts beträgt 33 Jahre, gerechnet 

vom Tag der Eintragung im Grundbuch an. Die Besitzübergabe zur Ausübung des Erbbau-

rechts ist zum 01.01.2002, 0.00 Uhr, erfolgt.   

 

Das Flurstück Nr. 575/17 mit einer Größe von 9.297 m² wurde im Zuge der Feststellung des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2019 förmlich von der Großen Kreisstadt Radeberg an den Ei-

genbetrieb übertragen (Beschluss Nr. SR086-2020). 

 

Ebenso übertrug die Große Kreisstadt Radeberg mit der Aufnahme der Nutzung am 

17.04.2019 das Büro- und Sozialgebäude mit Funktionshalle einschließlich der Außenanla-

gen, der Betriebsvorrichtungen und der beweglichen Vermögensgegenstände am Standort 

Bruno-Thum-Weg 8 an den Eigenbetrieb.  

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden in Anlehnung an § 6 Abs. 2 bzw. 2a EStG in der 

jeweils geltenden Fassung bewertet. 

 

Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips aus-

gewiesen. 
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um 

Wertberichtigungsposten und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. 

 

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt. 

 

Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgte zum Nennwert.  

 

Mit Übertragung des Vermögens am Standort Bruno-Thum-Weg 8 erhöhte sich die Kapital-

rücklage um die Anschaffungs- und Herstellungskosten für das neue Büro- und Sozialgebäude 

mit Funktionshalle einschließlich der Außenanlagen, der Betriebsvorrichtungen und der be-

weglichen Vermögensgegenstände einschließlich des Grund und Bodens abzgl. der öffentli-

chen Zuwendungen. 

 

Für die öffentlichen Förderungen wurde ein Sonderposten „empfangene Ertragszuschüsse“ 

gebildet. Dieser beinhaltet die Zuwendungen für die Errichtung des Büro- und Sozialgebäudes 

mit Funktionshalle einschließlich der Außenanlagen, der Betriebsvorrichtungen und der be-

weglichen Vermögensgegenstände am Standort Bruno-Thum-Weg 8. Die Auflösung erfolgt 

analog der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände. 

 

Gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB wurden die Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Bemessung 

der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rech-

nung getragen.  

 

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 

 

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

 

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagennachweis 

in der Anlage zum Anhang zu entnehmen. 
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensge-

genstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen wie im Vorjahr 250,00 €. 

Die Position beinhaltet Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe von 101.259,64 

€ (Vorjahr: 71.664,82 €). 

 

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen: 
 
 31.12.2021 Vorjahr 
 € € 
   
Kaution 250,00 250,00 
Forderungen gegenüber Personal aus Lohn und Gehalt 121,00 0,00 
debitorischer Kreditor 102,00 0,00 
Überzahlung soziale Abgaben 82,36 0,00 
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 0,00 6,28 

 
 

 
555,36 

 
256,28 

 
 

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 31.12.2021 Vorjahr 
 € € 
   
Gezeichnetes Kapital 608.739,75 608.739,75 
Kapitalrücklage für Investitionen 2.584.796,20 2.584.796,20 
Kapitalrücklage zur Eigenkapitalstärkung 129.802,78 129.802,78 
Vortrag auf neue Rechnung -16.897,11 -114.330,09 
Jahresüberschuss 60.894,55 97.432,98 
   
 3.367.336,17 3.306.441,62 

 

Das Gezeichnete Kapital (Stammkapital) wurde bei der Gründung des Eigenbetriebs zum 01.02.1998 

nach § 9 Abs. 2 der Betriebssatzung in Höhe des Wertes der übertragenen Sachanlagen ausgewiesen. 

Veränderungen sind im Berichtszeitraum nicht erfolgt. 

 
Kapitalrücklage für Investitionen 
 
Ausgewiesen sind der Wert der Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Neubau Büro- und So-

zialgebäude mit Funktionshalle auf dem Bruno-Thum-Weg 8 abzgl. des durch öffentliche Fördermittel 

finanzierten Teils zzgl. des Wertes des übertragenen Grundstücks. 

 

Der Jahresüberschuss wurde nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 

HGB) berechnet. Der Ausweis stimmt mit der Gewinn- und Verlustrechnung überein. 

 



Jahresabschluss zum 31.12.2021   

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Großen Kreisstadt Radeberg Blatt 5 

 
 

 

Der Jahresüberschuss beinhaltet Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung empfangener 

Ertragszuschüsse für den Neubau des Stadtwirtschaftshofes einschließlich der Einrichtung von 

68.553,00 €. 

 

Über die Verwendung des Jahresüberschusses des Berichtsjahres muss der Stadtrat der Großen 

Kreisstadt Radeberg noch beschließen. 

 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg hat am 29.09.2021 im Rahmen der Feststellung des Vor-

jahresabschlusses beschlossen, den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2020 für die Verrech-

nung von Jahresfehlbeträgen zu verwenden (SR075-2021). 

 

Die empfangenen Ertragszuschüsse beinhalten die öffentlichen Zuwendungen für den Neu-

bau am Standort Bruno-Thum-Weg 8. Die Förderung wurde nicht zur Eigenkapitalstärkung 

ausgereicht, so dass die bilanzielle Behandlung nach § 27 Abs. 2 SächsEigBVO i. V. m. § 36 

Abs. 6 Satz 3 SächsKomHVO erfolgt. Sie entwickeln sich wie folgt: 

 
  01.01.2021 Auflösung 31.12.2021 
  € € € 
     
ZWB 100299576  1.064.301,00 30.309,00 1.033.992,00 
ZWB 100294949  360.817,00 10.282,00 350.535,00 
Investitionspauschale 2017  51.904,00 1.486,00 50.418,00 
Investitionspauschale 2018  51.904,00 1.486,00 50.418,00 
   

1.528.926,00 
 

43.563,00 
 

1.485.363,00 

 
 

Die sonstigen Rückstellungen entwickeln sich wie folgt: 
 
  

01.01.2021 
Inanspruch-

nahme 
 

Auflösung 
 

Zuführung 
 

Abzinsung 
 

31.12.2021 
 € € € € € € 

       
Personalbereich:       
• Überstunden 1.751,47 1.751,47 0,00 9.243,14 0,00 9.243,14 
• ausstehender Urlaub 4.247,63 4.247,63 0,00 3.844,39 0,00 3.844,39 
• Jubiläumszuwendungen 1.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286,00 
• Berufsgenossenschaft 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.485,10 6.199,10 0,00 13.087,53 0,00 14.373,53 
       
übrige:       
• Abschluss- und Prüfungs-

kosten 
9.226,72 8.877,22 349,50 15.360,00 0,00 15.360,00 

• ausstehende Rechnungen 3.050,00 1.495,05 1.554,95 1.050,00 0,00 1.050,00 
• Aufbewahrungspflichten 1.943,40 0,00 100,00 300,00 -246,22 1.897,18 
 14.220,12 10.372,27 2.004,45 16.710,00 -246,22 18.307,18 
  

21.705,22 
 

16.571,37 
 

2.004,45 
 

29.797,53 
 

-246,22 
 

32.680,71 
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Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 

 

V. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem handelsrechtlichen Gesamtkostenverfahren 

(§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt worden. 

 

Die Umsatzerlöse betreffen: 
 
 2021 Vorjahr 
 € € 
   
Leistungen an die Große Kreisstadt Radeberg 1.484.470,65 1.387.786,45 
Leistungen an fremde Dritte 33.499,28 23.455,28 
  

1.517.969,93 
 

1.411.241,73 
 

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen: 
 
 2021 Vorjahr 
 € € 
   
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 43.563,00 43.563,00 
Erträge aus Anlageverkäufen (Erlös abzgl. Restbuchwert) 18.113,72 26.707,70 
Wechselprämie für Unimog (Zahlungseingang 09.02.2021) 9.520,00 0,00 
Auflösung Rückstellungen 2.004,45 542,96 
neutrale Erträge 0,00 472,01 
sonstige 0,27 0,24 
 
 

 
73.201,44 

 
71.285,91 

 

Die Abschreibungen betreffen: 
 
 2021 Vorjahr 
 € € 
   
planmäßige Abschreibungen auf Gebäude 101.228,00 101.229,00 
planmäßige Abschreibungen auf Kfz 40.428,50 40.761,45 
planmäßige Abschreibungen auf übrige Sachanlagen 38.976,31 38.817,95 
Sofortabschreibung GWG 2.141,03 2.792,49 

  
182.773,84 

 
183.600,89 
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen: 
 
 2021 Vorjahr 
 € € 
   
ordentliche Aufwendungen 264.192,68 210.701,62 
neutrale Aufwendungen 6.663,74 3.230,87 
  

270.856,42 
 

213.932,49 
 
 
Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen 246,22 € (Vorjahr: 0,00 €). 

 

Es sind Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen von 0,00 € (Vorjahr: 23,39 

€) entstanden. 

 

Über die Verwendung des Jahresüberschusses von 60.894,55 € des Berichtsjahres muss 

der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg noch beschließen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jahresabschluss zum 31.12.2021   

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Großen Kreisstadt Radeberg Blatt 8 

 
 
 
VI. PLAN – IST – VERGLEICH 

1.  Erfolgsplan 

lfd Bezeichnung Plan Ist Differenz Planrealisie-
rung 

Nr.
    € € 

zum Plan 
in € in % 

1 Umsatzerlöse 1.503.940,00 1.517.969,93 14.029,93 100,93 
        
  Erlöse aus Leistungen für die Stadt 1.423.440,00 1.435.745,36 12.305,36  
 Erlöse aus Leistungen für den EigB AW 50.000,00 47.774,49 -2.225,51  
 Erlöse aus Mieten und Pachten 15.500,00 7.952,91 -7.547,09  
 Erlöse aus Leistungen für Dritte 15.000,00 25.546,37 10.546,37  

 
Erlöse aus Leistungen Alten- und Pflege-
heim 

0,00 950,80 950,80 
 

        
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestan-

des an fertigen und unfertigen Erzeugnis-
sen und Waren 

0,00 0,00 0,00  

3 andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00  
4 sonstige betriebliche Erträge 0,00 73.201,44 73.201,27  
        
  Auflösung empfangener Zuschüsse 0,00 43.563,00 43.563,00  
 Erträge aus Anlageabgängen 0,00 18.113,72 18.113,72  

 
Erträge aus der Auflösung von Rückstel-
lungen 

0,00 2.004,45 2.004,45 
 

 Versicherungsentschädigung 0,00 0,00 0,00  
 periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00  
 sonstige betriebliche Erträge 0,00 9.520,27 9.520,10  
        
5 Materialaufwand 105.000,00 111.907,44 6.907,44 106,58 
        
 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-

triebs-stoffe und bezogene Waren 
70.000,00 76.417,14 6.417,14  

  Aufwendungen für bezogene Leistungen 35.000,00 35.490,30 490,30  
        
6 Personalaufwand 968.190,00 961.352,48 -6.837,52 99,29 
      
  a) Löhne und Gehälter 803.713,00 775.576,35 -28.136,65  
  b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 
158.977,00 179.986,69 21.009,69  

 c) Beiträge Berufsgenossenschaft 5.500,00 5.789,44 289,44  
       
      
7 Abschreibung     
      
  a) auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und Sach-
anlagen 

181.500,00 182.773,84 1.273,84 100,70 

  davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0,00 € 

b) auf Vermögensgegenstände des Um-
laufvermögens, soweit diese die im Unter-
nehmen üblichen Abschreibungen über-
schreiten 
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0,00 € 
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 Übertrag: 249.250,00 335.137,61 85.887,44  
      

      

lfd Bezeichnung Plan Ist Differenz Planrealisie-
rung 

Nr.
    € € 

zum Plan 
in € in % 

      
 Übertrag: 249.250,00 335.137,61 85.887,44  
      
8 sonstige betriebliche Aufwendungen 226.180,00 270.856,42 44.676,42 119,75 
 Fahrzeugkosten 65.000,00 90.884,41 25.884,41  
 Mieten und Pachten für Einrichtungen 38.000,00 39.126,26 1.126,26  
  Rep./Instandhaltung Anlagen, BGA 25.000,00 28.689,50 3.689,50  
 Abschluss- und Prüfungskosten 14.500,00 15.360,00 860,00  
 Heizung 13.700,00 13.279,00 -421,00  
  Arbeitsschutz 13.500,00 15.750,91 2.250,91  
 Betriebsbedarf 9.000,00 9.205,05 205,05  
 Reinigung 6.300,00 5.169,87 -1.130,13  
 Lohnabrechnungskosten 6.120,00 6.120,00 0,00  
 Abwasser (NW und SW) 5.950,00 6.067,39 117,39  
 Gas, Strom, Wasser 4.400,00 10.708,00 6.308,00  
 Versicherung 3.600,00 2.608,29 -991,71  
 Fremdleistungen 3.200,00 3.132,38 -67,62  
 Telefon 2.500,00 2.498,23 -1,77  
 Werkzeuge und Kleingeräte 2.000,00 1.351,97 -648,03  
 Bürobedarf 2.000,00 1.224,06 -775,94  
 Wartungskosten Hard- und Software 1.500,00 1.002,12 -497,88  
 Steuererklärungskosten 1.500,00 1.000,00 -500,00  
 Fortbildung 1.500,00 510,04 -989,96  
 externe EDV-Kosten 1.000,00 615,94 -384,06  
 Beiträge 1.000,00 339,12 -660,88  
 sonst. Reparaturen u. Instandhaltungen 750,00 847,06 97,06  
  Nebenkosten des Geldverkehrs 700,00 708,12 8,12  
  Zeitschriften, Bücher 600,00 548,34 -51,66  
 Instandhaltung Gebäude 500,00 2.846,45 2.346,45  
 sonstige  betriebliche Aufwendungen 500,00 523,85 23,85  
 Instandhaltung betrieblicher Räume 500,00 0,00 -500,00  
 Abfallbeseitigung 400,00 638,13 238,13  
 Porto 250,00 170,17 -79,83  
 Steuerberatungsleistungen 250,00 120,00 -130,00  
 Werbekosten 250,00 0,00 -250,00  
 Reisekosten 180,00 28,00 -152,00  
  Geschenke bis 40,00 € 30,00 0,00 -30,00  
 periodenfremde Aufwendungen 0,00 6.386,97 6.386,97  
 Aufwendungen Corona-Pandemie 0,00 3.120,02 3.120,02  
  Einstellung PWB zu Forderungen 0,00 276,77 276,77  
      
9 Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 0,00  
  davon aus verbundenen Unternehmen     

10 Erträge aus anderen Wertpapieren 
und  Ausleihungen des Finanzanlage-
vermögens 

0,00 0,00 0,00  

  davon aus verbundenen Unternehmen     
11 Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 246,22 246,22  
  davon aus verbundenen Unternehmen     

12 Abschreibungen auf Finanzanlagen u. 
auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens 

0,00 0,00 0,00  

13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 478,18 478,18  
 davon aus verbundenen Unternehmen     

14 Ergebnis nach Steuern 23.070,00 64.049,23 40.979,06 277,63 
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15 sonstige Steuern 6.800,00 3.154,68 -3.645,32 46,39 
16 Jahresüberschuss 16.270,00 60.894,55 44.624,39 374,28 

 

2.  Liquiditätsplan 

  Bezeichnung 
Plan Ist Differenz  

Planrealisie-
rung 

  in € in € 
zum Plan  

in € in % 
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen 

Posten 
16.270,00 60.894,55 44.624,39 374,28 

2 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) 
auf Gegenstände des Anlagevermögens 

181.500,00 182.773,84 1.273,84  

3 Abschreibungen (-)/Zuschreibungen (+) 
auf Sonderposten zum Anlagevermögen 

0,00 -43.563,00 -43.563,00  

4 Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang 
von Gegenständen des Anlagevermö-
gens 

0,00 -18.113,72 -18.113,72  

5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwen-
dungen (+) und Erträge   (-), z. B. aus der 
Auflösung von Sonderposten für Beiträge 

0,00 0,00 0,00  

6 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, 
der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die 
nicht der Investitions- oder Finanzie-
rungstätigkeit zuzuordnen sind  

0,00 -26.518,17 -26.518,17  

7 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstel-
lungen 

0,00 10.975,49 10.975,49  

8 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen sowie anderer Passiva, die nicht der 
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind  

0,00 3.519,10 3.519,27  

9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außer-
ordentlichen Posten 

0,00 0,00 0,00  

10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender 
Geschäftstätigkeit 

197.770,00 169.968,09 -27.801,91 85,94 

11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Ge-
genständen des Sachanlagevermögens 

0,00 18.117,23 18.117,23  

12 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Ge-
genständen des immateriellen Anlagever-
mögens 

0,00 0,00 0,00  

13 (-) Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen 

-83.800,00 .115.708,84 -31.908,84  

14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das 
immaterielle Anlagevermögen 

0,00 0,00 0,00  

15 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Ge-
genständen des Finanzanlagevermögens 

0,00 0,00 0,00  

16 (-) Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen 

0,00 0,00 0,00  

17 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanz-
mittelanlagen im Rahmen der kurzfristi-
gen Finanzdisposition 

0,00 0,00 0,00  

18 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanz-
mittelanlagen im Rahmen der kurzfristi-
gen Finanzdisposition 

0,00 0,00 0,00  

19 (+) Einzahlungen aus Sonderposten für 
Investitionen  

0,00 0,00 0,00  
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Übertrag: -83.800,00 -97.591,61 -13.791,61 

 

      

      

  Bezeichnung 
Plan Ist Differenz 

Planrealisie-
rung 

  in € in € 
zum Plan in 

€ in % 

 
 
Übertrag: -83.800,00 -97.591,61 -13.791,61  

      
20 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung 

von Sonderposten für Investitionen  0,00 0,00 0,00  
21 (+) Einzahlungen aus Vorfinanzierung 0,00 0,00 0,00  
22 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung 

von passivierten Beiträgen  
0,00 0,00 0,00 

 
23 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investi-

tionstätigkeit 
-83.800,00 -97.591,61 -13.791,61 116,46 

24 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzufüh-
rungen 

0,00 0,00 0,00  

25 (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Ab-
führung aus Gewinnen oder Eigenkapital) 

0,00 0,00 0,00  

26 (+) Einzahlungen aus der Begebung von 
Anleihen und der Aufnahme von Investiti-
onskrediten 

0,00 0,00 0,00  

27 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von An-
leihen und Investitionskrediten 

0,00 0,00 0,00  

28 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finan-
zierungstätigkeit 

0,00 0,00 0,00  

29 Zahlungswirksame Veränderung des Fi-
nanzmittelbestands 
(Summe aus Ziffer 10, 23, 28) 

113.970,00 72.376,48 -41.593,52  

30 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbe-
dingte Änderungen des Finanzmittelbe-
stands 

0,00 0,00 0,00  

31 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der 
Periode 

158.160,00 293.068,07 134.908,07  

32 Finanzmittelbestand am Ende der  
Periode 

272.130,00 365.444,55 93.314,55 134,29 

 

  



Jahresabschluss zum 31.12.2021   

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Großen Kreisstadt Radeberg Blatt 12 

 
 

VII. SONSTIGE ANGABEN 

 

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB. 

 

Die finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen betrugen: 
 
  2021 Vorjahr 
  € € 
 
Mieten für Geräte und Einrichtungen Bauamt 

  
39.126,26 

 
33.367,75 

 

Im Jahresdurchschnitt waren 20 Arbeitnehmer (Vorjahr: 19) beschäftigt.  

 

Der Technische Ausschuss als Betriebsausschuss setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zu-

sammen: 

 
Vorsitzender: Herr Gerhard Lemm, Oberbürgermeister der Großen Kreis-

stadt Radeberg 

 

Mitglieder: Herr Frank Höhme, Berufsfeuerwehrmann 

   Herr Dr. Ulrich Hensel, Entwicklungsingenieur 

  Herr Lutz Schöffl, Buchhändler 

  Herr Prof. Dr. Andreas Hänsel, Ingenieur 

  Herr Thomas Lück, Klempnermeister 

  Herr Detlev Dauphin, Architekt 

   Herr Uwe Kirchner, Diplomingenieur 

 

beratende Mitglieder: Herr Knut Mulansky 

  Herr Gert Loose 

  Herr Wolfgang Seifert 

  Herr Dietmar Putzger 
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Stellvertreter der Mitglieder: Herr Gabor Kühnapfel, Diplom-Ingenieur 

  Herr Frank Schörnig 

  Frau Roswitha Ohl, Diplombibliothekarin 

  Herr Matthias Hänsel, Bezirksschornsteinfegermeister 

  Herr Frank-Peter Wieth, Jurist 

  Herr Dirk Hantschmann, Holzkünstler 

  Herr Toralf Otto, Selbständiger 

 

Stellvertreter der  

beratenden Mitglieder: Herr Michael Kluge 

  Herr Jörg Blechschmidt 

  Herr Carl Gruner 

  Herr Klaus Fichtner 

 

Betriebsleiterin des Eigenbetriebes im Jahr 2021 war Frau Nötzoldt. Frau Nötzoldt wurde 

nach Tarif für den öffentlichen Dienst, Entgeltgruppe E 11, Stufe 5, vergütet. 

 

Radeberg, 15.8.2022 

 

 

   

Frau Nötzoldt 

(Betriebsleiterin) 



Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof

Radeberg

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte

Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Stand

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 31.12.2021 01.01.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.489,40 0,00 0,00 5.489,40 5.488,40 0,00 0,00 5.488,40 1,00 1,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 4.466.381,89 0,00 0,00 4.466.381,89 480.602,60 101.228,00 0,00 581.830,60 3.884.551,29 3.985.779,29

2. technische Anlagen und Maschinen 234.959,69 0,00 0,00 234.959,69 109.334,69 7.318,00 0,00 116.652,69 118.307,00 125.625,00

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 949.311,35 115.708,84 104.463,42 960.556,77 563.417,72 74.227,84 104.459,91 533.185,65 427.371,12 385.893,63

5.650.652,93 115.708,84 104.463,42 5.661.898,35 1.153.355,01 182.773,84 104.459,91 1.231.668,94 4.430.229,41 4.497.297,92

5.656.142,33 115.708,84 104.463,42 5.667.387,75 1.158.843,41 182.773,84 104.459,91 1.237.157,34 4.430.230,41 4.497.298,92

Anlage zum Anhang



Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof

Radeberg

Entwicklung der empfangenen Ertragszuschüsse 2021

Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte Entwicklung der geförderten Abschreibungen Buchwerte

Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Stand

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 31.12.2021 01.01.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.509.589,63 0,00 0,00 1.509.589,63 65.577,63 37.462,00 0,00 103.039,63 1.406.550,00 1.444.012,00

2. technische Anlagen und Maschinen 53.741,62 0,00 0,00 53.741,62 4.986,62 2.846,00 0,00 7.832,62 45.909,00 48.755,00

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.872,05 0,00 0,00 41.872,05 5.713,05 3.255,00 0,00 8.968,05 32.904,00 36.159,00

1.605.203,30 0,00 0,00 1.605.203,30 76.277,30 43.563,00 0,00 119.840,30 1.485.363,00 1.528.926,00

1.605.203,30 0,00 0,00 1.605.203,30 76.277,30 43.563,00 0,00 119.840,30 1.485.363,00 1.528.926,00

Anlage zum Anhang



 

 

Anlage 4
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Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Großen Kreisstadt Radeberg 

 
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 

 
Nach § 31 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe 
im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) hat die Betriebsleitung zum 
Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres neben der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem 
Anhang einen Lagebericht aufzustellen. Der Inhalt hat den Festlegungen nach §§ 242 bis 287 und 289 des 
Handelsgesetzbuches zu entsprechen. 
 
1.  Geschäftsverlauf und Lage 
 
Die Große Kreisstadt Radeberg führt zur Erledigung ihrer Aufgaben, wie Grünflächenpflege, Baumpflege, 
Winterdienst, Pflege von abwassertechnischen Anlagen, Unterhaltung von Spielplätzen, Ausbesserung 
von Kleinschäden an Gemeindestraßen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung von Buswartehäuschen, 
Hausmeisterleistungen   u. ä. Arbeiten mit Wirkung ab 01.02.1998 auf der Grundlage der 
Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof als 
Sondervermögen der Stadt. 
 
Lt. § 11, Absatz (2) der Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist dem Eigenbetrieb, die zur 
wesentlichen Arbeitsgrundlage notwendigen Wirtschaftsgüter, zuzuordnen.  
Mit Nutzungsbeginn am 17.04.2019 übertrug die Große Kreisstadt Radeberg das Büro- und Sozialgebäude 
mit Funktionshalle inkl. Außenanlagen und techn. Einrichtungen auf dem Bruno-Thum-Weg 8 dem 
Eigenbetrieb. Das Grundstück wurde dem Eigenbetrieb zugeordnet.   
 
Der Eigenbetrieb war im Wirtschaftsjahr 2021 für die in der Betriebssatzung bestimmten Aufgaben für die 
Stadt Radeberg tätig.  
 
Der Gesamtumsatz war um 14.029,93 EUR höher als der Planansatz. 
 
2. Rentabilitätsverhältnisse 
 
Der Eigenbetrieb erhebt für seine satzungsmäßig festgelegten Aufgaben Leistungsentgelte als 
Stundensätze und Fahrzeugkosten.  
Für 2021 konnten für die Stadt folgende Leistungen erbracht werden: 
 

Plan [€] Ergebnis [€] Abweichung [€]
Grünflächenpflege (inkl. Kriegsgräber) 540.500 681.483,36 140.983,36

Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen 105.000 99.932,59 -5.067,41

Winterdienst Straßen/Gehwege 248.500 219.923,68 -28.576,32

Reinigung/Beleuchtung 32.500 27.316,42 -5.183,58

Einzelaufträge Bauamt 0 9.008,69 9.008,69

Hausmeisterleistung an Schulen u. Kitas 356.560 270.094,93 -86.465,07

Hauptamt + Schloß zzgl. Miete Lagerbox 43.860 57.218,93 13.358,93

Ordnungsmaßnahmen 86.150 62.297,45 -23.852,55

Liegenschaften/Wifö 10.370 8.469,31 -1.900,69
Leistungen für den EigB Abwasserentsorgung der 
Stadt Radeberg 50.000 47.774,49 -2.225,51

Leistungen für Alten- u. Pflegeheim Radeberg 0 950,80 950,80

Leistungen an Dritte (Dienstleistungen) 15.000 18.530,55 3.530,55
Einnahmen aus Mieten u. Pachten                           
(inkl. Miete Werbeträger) 15.500 14.786,73 -713,27
Abfallverwertung 0 182,00 182,00

Umsatzerlöse 1.503.940 1.517.969,93 14.029,93  
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Im Bereich der Grünflächenpflege (inkl. Gehölzpflege) wurden Mehrleistungen von 140.983,36 EUR 
erbracht. Das sind 26,08 % mehr als im Plan vorgesehen. Minderleistungen von 5.067,41 EUR wurden zur 
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen erbracht. Damit wurden in diesem Bereich nur 95,17 % der 
Leistungen erbracht. Im Bereich des Winterdienstes gibt es mit 219.923,68 EUR witterungsbedingt Defizite 
in der Leistungserbringung. 88,50 % des geplanten Leistungsumfanges wurden erbracht. 
Die Hausmeisterleistungen inkl. Grünflächenpflege an Schulen und in Kindergärten lagen 86.465,07 € unter 
dem Planansatz. Im Zuge der Einstellung eines dritten Hausmeisters wurde seit 2019 für die Schulobjekte 
mehr Geld eingeplant. Diese Planzahlen sind zu hoch und müssen korrigiert werden.   
Für das Hauptamt wurden höhere Leistungen in Höhe von 13.358,93 EUR erbracht. Gegenüber dem 
Planansatz entspricht das 30,46 % Mehrleistung. Diese waren vor allem für die neu errichtete Außenanlage 
im Schloss Klippenstein notwendig.  
Für das Ordnungsamt konnten 72,31 % der geplanten Aufträge ausgeführt werden. Nicht abgerufen 
werden konnten aufgrund der Corona-Pandemie die Leistungen für den Weihnachtsmarkt.  Für den Bereich 
der Liegenschaften waren in 2021 weniger Leistungen an städtischen Grundstücken nötig. Hier wurden 
81,67 % der Leistungen abgerufen.  
Für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung  der Stadt Radeberg wurden Leistungen in Höhe von 2.225,51 
EUR weniger erbracht als geplant.  
 
Im Bereich der Dienstleistungen für Dritte wurden Mehrleistungen vor allem im Bereich des Winterdienstes 
erbracht. Gegenüber dem Vorjahr wurden hier für 10.616,95 EUR mehr Leistungen abgerufen.  
 
Gegenüber dem Vorjahr steigerte sich der Umsatz des Stadtwirtschaftshofes bei der Leistungserbringung 
für die Große Kreisstadt Radeberg um 6,96 %.   
 
Das Wirtschaftsjahr endet mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 60.894,55 EUR.  
 
3. Investitionsgeschehen 
 
Das Ergebnis der Investitionen in 2021 wird in folgender Übersicht dargestellt: 
 

Benennung Plan  Ist  Abweichung  
 

Bemerkung 

 [EUR]  [EUR] [EUR] 
 

Kauf Hansa APZ 1003 L  
(aus Mietvertrag)   

   
0,00 54.288,00 -54.288,00 

 
Kauf aus 2022 
vorgezogen 

Transporter (Einsatzleiterfahrzeug)  
VW T 6 25.000,00 24.689,00 311,00 

 

Streuautomat Gmeiner Yeti W 16  
(für Unimog) 35.600,00 28.230,37 7.369,63 

 

Schiebeschild für Unimog 16.200,00 0,00 16.200,00 
 

zurückgestellt 

Rüttelplatte Gmeiner Weber CR 2 0,00 3.207,05 -3.207,05 
 
Ersatzkauf 

Monitor FHD TFT 24“ 0,00 184,89 -184,89 
 

Bauhof Zeiterfassung Zusatzmodul 
Digitalisierung 2.000,00 0,00 2.000,00 

 
zurückgestellt 

Anhänger STEMA  0,00 2.968,50 -2.968,50 

 
Transport von 
Rasen-
traktoren  

 
Kleintechnik 5.000,00 2.141,03    2.858,97 

 

     

 
Summe 83.800,00 115.708,84 -31.908,84 

 

 
 
Der Kauf des Geräteträgers Hansa aus dem Mietvertrag wurde vorzeitig notwendig, um den Multicar Fumo 
außer Dienst zu stellen, dessen Reparaturen zu hoch waren.   
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4. Liquiditäts-, Finanz- und Ertragslage 
 
Die Finanzierung erfolgte auf der Grundlage des mit Stadtratsbeschluss Nr. SR088-2020 am 16.12.2020 
festgesetzten Wirtschaftsplanes.  
 
Im Erfolgsplan waren Erträge von 1.503.940,00 EUR und Aufwendungen von 1.487.670,00 EUR 
vorgesehen. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von  16.270,00 EUR geplant.  
 
Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wurde mit 197.770,00 EUR geplant. 
 
Im Liquiditätsplan waren Ausgaben von 83.800,00 EUR für Investitionen geplant. 
 
Für die Liquidität des Eigenbetriebes wurde der Höchstbetrag für Kassenkredite mit 200.000,00 EUR 
festgesetzt, der nicht beansprucht wurde. 
 
Abrechnung Erfolgsplan  
 
In der nachfolgenden Tabelle werden der Plan und das Ergebnis gegenübergestellt und die Auswirkungen 
sichtbar gemacht: 
 

Plan 2021 Ist 2021 Abweichungen
EUR EUR EUR

Umsatzerlöse 1.503.940,00 1.517.969,93 14.029,93
Sonstige betriebliche Erträge 0,00 73.201,44 73.201,44
Summe Erlöse 1.503.940,00 1.591.171,37 87.231,37

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -70.000,00 -76.417,14 -6.417,14
Aufwendungen für bezogene Leistungen -35.000,00 -35.490,30 -490,30
Summe Materialaufwand -105.000,00 -111.907,44 -6.907,44

Löhne und Gehälter -803.713,00 -775.576,35 28.136,65

Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung -158.977,00 -179.986,69 -21.009,69
Beiträge Berufsgenossenschaft -5.500,00 -5.789,44 -289,44
Summe Personalaufwand -968.190,00 -961.352,48 6.837,52

Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. 
Sachanlagen -181.500,00 -182.773,84 -1.273,84
Sonstige betrieblichen Aufwendungen -226.180,00 -270.856,42 -44.676,42
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 246,22 246,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -478,18 -478,18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23.070,00 64.049,23 40.979,23

Sonstige Steuern -6.800,00 -3.154,68 3.645,32

Gesamterträge 1.503.940,00 1.591.417,59 87.477,59
Gesamtaufwendungen -1.487.670,00 -1.530.523,04 -42.853,04

Jahresüberschuss (+)/Jahresverlust (-) 16.270,00 60.894,55 44.624,55  
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten neben den Erlösen aus der Auflösung empfangener 
Ertragszuschüsse für das laufende Geschäftsjahr, die Erlöse aus Sachanlagenverkäufen (Verkauf eines 
Geräteträgers Fumo) sowie die Wechselprämie für den Unimog U319.  
Die Mittel im Bereich der Roh- und Hilfsstoffe wurden ausgeschöpft. Gekauft wurde Streusalz, 
Schneefangzäune, Holz zur Ausfachung von Blumenkübeln, Reparaturasphalt sowie Verkehrsschilder und 
Hundetoiletten. Der Bedarf an bezogenen Leistungen (Fremdleistungen u.a. für Baumpflegeleistungen) 
wurde ausgeschöpft.  
Die Personalaufwendungen lagen um 0,7 % unter dem Planansatz.  
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Die mit 181.500 EUR geplanten Abschreibungen wurden entsprechend der Abschreibungsvorschau, den 
geplanten Abschreibungen für die Sacheinlage des Neubaus Bruno-Thum-Weg 8 sowie den anteilig 
geplanten Investitionen geplant. Teilweise kann dieser Betrag durch die Auflösung empfangener 
Ertragszuschüsse (Fördermittel) refinanziert werden (siehe Sonstige, Betriebliche Erträge). Die 
Gesamtabschreibungen liegen  um 1.273,84 EUR höher als der Planansatz.  
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren um 56.923,93 EUR höher als im Vorjahr und 19,75 % 
über dem Planansatz. 
Für die Planung der Raumkosten (Heizung, Strom, Wasser etc.) in der neuen Betriebsstätte lagen noch 
keine Erfahrungswerte vor. Der Verbrauch in diesen Bereichen wird analysiert. Auf Basis der Ergebnisse 
für die Jahre 2020 und 2021 kann für die Folgejahre zielgerichteter geplant werden.   
Die Kosten für die Versicherung sind 920,04 EUR niedriger als im Vorjahr, da für die Gebäude auf dem 
Dammweg 2 eine Gutschrift erfolgte.   
Die Instandhaltungen/Prüfungen/Wartungen an betrieblichen Anlagen, wie Brandmeldeanlage, 
Raumlufttechnische Anlage, Aufzug etc. sind durch Wartungsverträge abgesichert und werden durch 
Fachfirmen durchgeführt. Die Kosten waren 5.163,64 EUR höher als der Planansatz und werden im 
nächsten Plan angepasst.  
 
Instandhaltungsmaßnahmen (Bauten) waren für das Gebäude am Waschplatz nötig. Somit wurden 
2.597,52 EUR mehr benötigt.  
Die Fahrzeugkosten lagen insgesamt 27.228,56 EUR höher als im Vorjahr. Der Multicar Fumo benötigte 
Reparaturen in Höhe von 12.186,26 EUR (Das Fahrzeug wurde zum Jahresende verkauft.). Die laufenden 
Betriebskosten im Fahrzeugbereich sind 12.989,26 EUR höher als im Vorjahr, bedingt durch den 
benötigten Winterdienst zu Beginn des Jahres.  
Die Kosten für andere Dienst- und Fremdleistungen waren um 1.333,39 EUR höher. Die Kosten betreffen 
Ausgaben für Pflichtuntersuchungen der Arbeitsmedizin sowie sicherheitstechnische Beratungsleistungen. 
   
Im Bereich der Gerätemieten entstanden Mehrkosten in Höhe von 5.758,51 EUR. Der neu gemietete 
Geräteträger Ladog hat eine höhere Grundmiete, als der bisher gemietete Geräteträger Hansa (Fahrzeug 
wurde aus der Miete gekauft).  
 
Bei den Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung war eine Nachzahlung für die Mietkleidung aus 
2020 notwendig. Dadurch entstanden Mehrkosten in Höhe von 2.433,70 EUR.  
 
Die Abschluss- und Prüfungskosten sind um 1.500,00 EUR höher als im Vorjahr, da sich der 
Gegenstandswert (Baubetriebshof) der Prüfung erhöht hat. 
 
Bei den Kosten für das Niederschlagswasser erfolgte der vorläufige Bescheid. Kosten werden derzeit für 
die Grundstücke Dammweg 2 und Bruno-Thum-Weg 8 fällig.  
 
Sonderaufwendungen zur Regulierung der Corona-Pandemie in Höhe von 3.120,02 EUR beinhalten 
Kosten für Tests, Masken, Desinfektionsmittel sowie die Ersatzfilter für zwei Luftfiltergeräte.   
 
Die Telefonkosten sind 726,94 EUR höher als im Vorjahr, da hier die GEZ-Gebühr mit gebucht wurde.  
Die Kosten für Werkzeuge und Kleingeräte waren 2.128,04 EUR niedriger als im Vorjahr, da der Bedarf 
nicht so hoch war.  
 
Der Aufwand für Abfallbeseitigung beinhaltet die turnusmäßige Reinigung des Ölabscheiders auf dem 
Grundstück des Stadtwirtschaftshofes.  
 
Da  Fortbildungen nur sehr begrenzt stattfinden konnten, sind die Kosten um 2.266,49 EUR niedriger als 
2020.      
 
Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 60.894,55 EUR auf neue Rechnung 
vorzutragen.  
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Liquiditätsrechnung (gem. § 10 SächsEigBVO) 
 
An der nachfolgenden Tabelle wird das Ergebnis dem Plan gegenübergestellt und die Abweichungen 
begründet: 
 

 
 
Das Gesamtergebnis von 60.894,55 EUR liegt 44.624,55 EUR über dem Plan.  
 
 
5. Erläuterungen zu Bilanzpositionen 
5.1 Grundstücke 
 
Die Bilanzposition Anlagevermögen ist untergliedert in Immaterielle Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen.  
 
Das Sachanlagevermögen Grundstücke mit Bauten, das die bebauten Flurstücke am Dammweg 2 und 
Straße des Friedens 16 sowie Bruno-Thum-Weg 8 (übertragen zum 17.04.2019) ausweist, entwickelte sich 
durch Abschreibungen auf Geschäftsbauten/Außenanlagen am Bruno-Thum-Weg 8 zum Stand 01.01.2021 
von 3.985.779,29 EUR auf 3.884.551,29 EUR zum Stand 31.12.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 2021 Ist 2021 Bezeichnung 

EUR EUR
16.270+         60.894,55 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

181.500+       182.773,84 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
-43.563,00 Abschreibungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen

Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens
0 -18.113,72 Gewinn (-) Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

0,00 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-), z. B. aus der Auflösung 
0 -26.518,17 Zunahme (-) /Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
0 10.975,49 Zunahme (+) /Abnahme (-) der Rückstellungen
0 3.519,10 Zunahme (+) /Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 

anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 
0 0,00 Ein- (+) und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten

197.770+       169.968,09 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit
0 18.117,23 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
0 0,00 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens

83.800-          -115.708,84 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 
Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen (Investzusch. und inv. SEK)
Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen 
Einzahlungen (+) aus der Vorfinanzierung von Investitionen durch die Stadt
Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen
Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen

83.800-          -97.591,61 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
0 0,00 Einzahlungen  (+) aus Kapitalzuführungen

Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen 
Auszahlungen (-) an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)
Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von 

0 Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen als Kapitalzuschuss
0 0,00 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

113.970+       72.376,48 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

158.160+       293.068,07 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
272.130+       365.444,55 Finanzmittelfonds am Ende der Periode
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5.2  Eigenkapital 
 
Das Eigenkapital hat sich im Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr positiv verändert.  
 
Das Eigenkapital wird in folgender Übersicht dargestellt: 
 

 
 
5.3  Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen werden in folgender Übersicht dargestellt: 
 

Stand 
01.01.2021

Inanspruch-
nahme Auflösung Zuführung Abzinsung

Stand 
31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Personalbereich:
ausstehender Urlaub 4.247,63 4.247,63 0,00 3.844,39 0,00 3.844,39
Jubiläumszuwendungen 1.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286,00
Überstunden 1.751,47 1.751,47 0,00 9.243,14 0,00 9.243,14
Landwirtschaftliche BG 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

übrige: 
Abschluss-u. 
Prüfungskosten 9.226,72 8.877,22 349,50 15.360,00 0,00 15.360,00
ausstehende 
Eingangsrechnungen 3.050,00 1.495,05 1.554,95 1.050,00 0,00 1.050,00
Aufbewahrungspflichten 1.943,40 0,00 100,00 300,00 -246,22 1.897,18

21.705,22 16.571,37 2.004,45 29.797,53 -246,22 32.680,71  
 
6.          Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
6.1  Umsatzerlöse 
 
Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Plan um 14.029,93 EUR höher ausgefallen. Das Jahresergebnis 
liegt mit  60.894,55 EUR um 44.624,55 EUR über dem Planansatz.  
 
Die Begründung zu den Abweichungen in den einzelnen Bereichen wird unter Punkt 2 gegeben. 
 
6.2  Personalaufwand 
6.2.1 Löhne und Gehälter 
 
Die geplanten Ausgaben zum Personalaufwand wurden nicht ausgeschöpft.  
Die Tariferhöhung von durchschnittlich 1,4 % zum 1.4.2021 wurde berücksichtigt. Im Jahresdurchschnitt 
waren inklusive des Betriebsleiters 20 fest angestellte Mitarbeiter im Stadtwirtschaftshof beschäftigt.          
Für 4 Wochen wurde eine Aushilfe (Arbeitnehmerüberlassung) beschäftigt.  
 
Der Krankenstand von 436 Tagen war gegenüber dem Vorjahr um 28 Tage höher. Grund für den hohen 
Krankenstand war hauptsächlich die Langzeiterkrankung zweier Mitarbeiter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand 
31.12.2021

Stand 
31.12.2020

EUR EUR
Stammkapital 608.739,75 608.739,75
Kapitalrücklage für Investitionen 2.584.796,20 2.584.796,20
Kapitalrücklg. Eigenkapitalstärkg. 129.802,78 129.802,78
Verlustvortrag -16.897,11 -114.330,09
Jahresüberschuss 60.894,55 97.432,98

Eigenkapital 3.367.336,17 3.306.441,62
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2021 2020
[EUR] [EUR]

Grundentgelt Beschäftigte TVöD 760.453,72 728.390,29

Veränderung Rückstellung Überstunden 6.090,79 -770,68
Zwischensumme 773.777,33 727.861,03

Aufwandsentschädigungen 1.227,12 1.227,12
Löhne "Sozialer Tag" 0,00 0,00
Vermögenswirksame Leistungen 571,90 458,85
Zwischensumme 1.799,02 1.685,97

Gesamtsumme 775.576,35 729.547,00

Zuschläge (u.a. Winterdienst-, Nachtzuschläge +         
Sonn-u. Feiertagszuschläge) 7.232,82 241,42

 
 
6.2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 
 

 
 
 
Vorgänge nach Ende des Wirtschaftsjahres  
 
Nach Ende des Wirtschaftsjahres sind keine Änderungen und Vorgänge von Bedeutung eingetreten. 
 
7.          Ausblicke und Risikobetrachtung   
7.1        Risikobetrachtung 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden folgende Risiken gesehen. 
 

1. Zum 17.04.2019 wurde der neue Bauhofstandort am Bruno-Thum-Weg 8 in Betrieb genommen.  
Der alte Standort am Dammweg 2 wurde geschlossen und befindet sich in Abwicklung. Mit 
Stadtratsbeschluss SR 091-2021 wurde auch die letzte Teilfläche mit Gebäuden verkauft. Bis zum 
endgültigen Besitzübergang bleibt das Grundstück weiter in der Verwaltung des 
Stadtwirtschaftshofes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich daraus für den 
Eigenbetrieb Buchwertverluste ergeben. 
 

2. Mit durchschnittlich 21,8 Krankheitstagen pro Mitarbeiter ist eine Veränderung zum Vorjahr (22,6 
Tage) zu verzeichnen, die hauptsächlich dadurch zustande kommt, dass planmäßig ein  Mitarbeiter 
mehr beschäftigt wurde. Mit einem Durchschnittsalter von 52,6 Jahren bleiben unsere Mitarbeiter 
durch das breite Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum hohen physischen und vor allem im 
Verkehrsbereich und Winterdienst auch psychischen Belastungen ausgesetzt. Nicht bei  allen 
Tätigkeiten kann auf körperschonende Haltungen geachtet werden. Auch stellen die Arbeiten im 
Freien bei jeder Witterung ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen jeglicher Art dar.     
 

2021 2020
soziale Abgaben: [EUR] [EUR]
Krankenkassenbeiträge 152.600,57 139.293,64
Beiträge zur Berufsgenossenschaft 5.789,44 5.706,52
Zuschuss Krankengeld 113,72 297,92
Freiwillige soziale Aufwendungen 218,31 274,48
Zwischensumme 158.722,04 145.572,56

Aufwendungen für Altersvorsorge:
Zusatzbeitrag Versorgungskasse für Beschäftigte 33.247,29 32.179,03
Umlage Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte 12.089,92 11.701,63
Pauschale Steuer für Versicherungen -148,22 -245,16
Sonstige 0,00 0,00
Eigenanteil Zusatzbeitrag Versorgungskasse für 
Beschäftigte -18.134,90 -17.552,24

Zwischensumme 27.054,09 26.083,26

Gesamtsumme 185.776,13 171.655,82

Davon für Altersversorgung 27.054,09 26.083,26
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3. Wie auch in den Vorjahren blieb hauptsächlich die Kennzahl für den Winterdienst ein nicht planbarer 
Bestandteil unseres Leistungsumfanges. Bisher konnten diese nicht benötigten Leistungen durch 
notwendige Aufgaben im Bereich der Grünpflege (Baum- und Gehölzpflege) kompensiert werden.  
 

4. Die in Radeberg und den Ortsteilen in den letzten Jahren neu entstandenen Grünanlagen und 
Grünzüge sowie Erweiterungen oder Rekonstruktionen von Schulaußenbereichen sowie 
Spielplätzen gehen nach der Pflege durch die beauftragten Garten- und Landschaftsbaufirmen in 
die Zuständigkeit des Stadtwirtschaftshofes über. Bei bestehenden Anlagen wird in den nächsten 
Jahren eine Überarbeitung z.B. von Pflanzungen notwendig sein. Einen Großteil unserer Arbeit 
nimmt mittlerweile die Sauberhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen ein.  
 

5. Aus unserer bewussten Entscheidung, kein Unkrautvernichtungsmittel mehr einzusetzen, ergibt 
sich ein erhöhter Aufwand an mechanischen Grünpflegeleistungen, die wir in unsere Abläufe 
integrieren mussten. Bei den wassergebundenen Wegedecken ist der Aufwand zur Pflege 
gestiegen, ebenso wie bei der Pflege von Schnittgerinnen.  
 

6. Die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführten Arbeitsabläufe wurden nochmals überprüft und 
haben weiter Bestand, um eine sichere Durchführung der Aufgaben zu gewährleisten.  
 

7.2     Ausblicke 
 

1. Hauptaufgaben unseres Eigenbetriebes bestehen in der Pflege und Unterhaltung der städtischen 
Grünflächen, der Straßen und Gehwege sowie der Organisation und Durchführung des 
Winterdienstes. In unserer Betreuung befinden sich 15 Spielplätze und 3 Sportanlagen (u.a. 
Bolzplatz und Trimm-Dich-Pfad). Hausmeisterleistungen werden in 6 Schulen und 4 Turnhallen 
sowie dem Schloss Klippenstein erbracht. Weiterhin erledigen wir Aufgaben der 
Verkehrsbeschilderung sowie der Einhaltung der öffentlichen Ordnung (z.B. Beseitigung wilder 
Müllansammlungen). Die Reinigung der Wertstoffcontainerplätze gehört ebenso zu den Aufgaben 
des Stadtwirtschaftshofes.  
 

2. Um die Pflegeziele zu erreichen, sind eine kontinuierliche Verbesserung der technischen 
Ausstattung sowie die Erneuerung der Bestandstechnik erforderlich. Hierbei achten wir auf 
Technik, die unseren Anforderungen gerecht wird, sowie leistungsfähig ist. Den Geräteträger 
Hansa haben wir aus dem Mietvertrag gekauft. Er kommt ganzjährig zum Einsatz und leistet vor 
allem im Sommer bei der Bewässerung gute Dienste.   
 

3. Die Betriebsleitung sieht ihre Hauptaufgabe darin, die Rahmenbedingungen 
(Organisation/Arbeitsabläufe) der Arbeit gut zu gestalten. Es bleibt weiterhin unser Ziel, die 
Mitarbeiter darin zu unterstützen, dass sie ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit auf hohem 
Niveau halten können.  
 

4. Die fachliche Qualifizierung des Personals wird fortgeführt, um den gesetzlichen und technischen 
Anforderungen gerecht zu werden. Die Neuregelung von Gesetzen steigert die Anforderung zu 
Nachschulungen und den Erwerb von Sachkundenachweisen. Diese Schulungen werden 
notwendig, weil ältere Kollegen ausscheiden und Arbeitsaufgaben abgeben werden.     
 

5. Um unseren Beitrag zur Erhaltung der Insektenwelt zu leisten, werden wir größere Wiesenflächen 
ausblühen lassen und nur einmal im Jahr mähen. Diese Flächen bieten somit Nahrung für die 
Insekten. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Entwicklung von der Rasenfläche zur 
Insektenblühwiese nicht von jedem positiv aufgenommen wird. Hier gilt es, Kompromisse im 
Rahmen des Naturschutzes zu finden. Wir arbeiten daran, weitere Bestandsflächen umzugestalten 
und insektenfreundliche und pflegeleichte Pflanzungen zu schaffen.  
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6. Ziel wird es weiterhin sein, notwendig gewordene Baumfällungen durch Neupflanzungen zu 
ersetzen und dabei auf geeignete Gehölzarten zu achten. Zum Einsatz kommen vorrangig 
Gehölze, die mit den derzeitigen klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Die Pflanzung oder 
Ersatzpflanzung von Bäumen wird mit erhöhtem Aufwand (Bewässerung- und Belüftung, 
Stammschutz) durchgeführt, um gute Ergebnisse zu erzielen. 

 
 
Radeberg, den 15.08.2022 
 
 
 
K. Nötzoldt 
Betriebsleiterin 
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Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg, Radeberg  

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg, Radeberg 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Eigenbetriebs Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslan-
des Sachsen ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
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Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-
zugeben. 

● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 

● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 



} Grant7homton zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu
kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män
gel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 15. August 2022

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Darstellung der rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse  
 

Recht l iche Verhä l tn isse  

 

Name  Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg 

Gründung  28. Januar 1998 mit Wirkung zum 1. Februar 1998 

Sitz  Radeberg 

Anschrift  Bruno-Thum-Weg 8, 01454 Radeberg 

Satzung  Am 31. August 2016 hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt 
Radeberg eine neue Betriebssatzung beschlossen. Die neue 
Satzung trat am 01. September 2016 in Kraft. Die erste 
Satzungsänderung ist vom 26. April 2017, zuletzt geändert am 
30. August 2017. 

Geschäftsjahr  Kalenderjahr 

Gegenstand des Unternehmens  Der Eigenbetrieb ist in erster Linie Dienstleistungsbetrieb für die 
große Kreisstadt Radeberg. 

Zweck des Eigenbetriebes ist die dauerhafte und unmittelbare 
Durchführung von Dienstleistungen für die Große Kreisstadt 
Radeberg, wie Grünflächenpflege, Pflege von Biotopen, Pflege 
von Gewässern II. Ordnung, Winterdienst, 
Straßeninstandsetzung, Papierkorbentleerung, Unterhaltung von 
Fahrgastunterständen, Beschilderung von Straßen und Plätzen 
sowie Hausmeistertätigkeiten u.ä. Arbeiten. 

Der Eigenbetrieb kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter 
bedienen (Verwaltungshelfer). 

Stammkapital  EUR 608.739,75 

Das Stammkapital besteht aus den übertragenen Sachanlagen 
zum Zeitpunkt 1. Februar 1998 abzüglich des am 1. Oktober 
2014 beschlossenen Verlustausgleichs in Höhe von 
EUR 36.198,08. 

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der 
Großen Kreisstadt Radeberg zu verwalten. 

 

Organe  Stadtrat, 

  Betriebsausschuss, 

  Oberbürgermeister und 

  Betriebsleiter 
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Betriebsleitung Frau Katja Nötzoldt (seit 1. August 2008) 

Die Betriebsleiterin vertritt den Eigenbetrieb in Rechtsgeschäften, 
ist verantwortlich für die Betriebsführung und hat den 
Bürgermeister in wichtigen Angelegenheiten zu informieren. Die 
Aufgaben des Betriebsleiters sind in § 5 der Satzung geregelt. 

Stadtrat  Der Stadtrat entscheidet gemäß § 9 der Betriebssatzung über 
• den Erlass und Änderung von Satzungen; 
• die wesentlichen Aus- und Umgestaltungen des 

Unternehmens; 
• die Wahl der Betriebsleitung; 
• die in den in § 8 Abs. 2 der Satzung genannten 

Angelegenheiten, sofern die dort genannten 
Wertobergrenzen überschritten werden; 

• Kreditaufnahmen; 
• die Gewährung von Darlehen der Stadt an den 

Eigenbetrieb oder des Eigenbetriebes an die Stadt; 
• die Entnahme von Eigenkapital nach Anhörung der 

Betriebsleitung; 
• die Festsetzung und Änderung des Wirtschaftsplans; 
• die Bestimmung des Abschlussprüfers für den 

Jahresabschluss und die örtliche Prüfung; 
• die Feststellung des Jahresabschlusses; 
• die Verwendung des Jahresgewinns oder die 

Behandlung des Jahresverlusts; 
• die Entlastung der Betriebsleitung. 

 

Betriebsausschuss  Die folgenden Aufgaben des Betriebsausschusses gemäß § 8 
der Betriebssatzung nimmt der Technische Ausschuss der Stadt 
Radeberg wahr: 

• Vorberatung der Stadtratsbeschlüsse; 
• Beschluss insbesondere über die in § 4 Abs. 3 und Abs. 

4, § 6 und § 7 der Hauptsitzung der Großen Kreisstadt 
Radeberg in der jeweils gültigen Fassung bestimmten 
Sachverhalte und Wertgrenzen. 

 

Oberbürgermeister 

  

Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter und oberste 
Dienstbehörde der beim Eigenbetrieb beschäftigten 
Bediensteten.  

Der Bürgermeister kann dem Betriebsleiter Weisungen erteilen, 
um die ordnungsgemäße Führung des Eigenbetriebes sicher zu 
stellen. 

 

Nach dem Abschlussstichtag gab es keine wesentlichen Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse. 
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Steuer l iche Verhä l tn isse  

 

Als juristische Person des öffentlichen Rechts unterliegt die Stadt Radeberg nur mit ihren Betrieben 

gewerblicher Art der Körperschaft-, Umsatzsteuer- und der Gewerbesteuerpflicht. 

Der Eigenbetrieb „Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg“ wird als Eigenbetrieb der Stadt Radeberg 

geführt. Der Eigenbetrieb erfüllt hoheitliche Aufgaben. 

Die erbrachten hoheitlichen Leistungen sind nicht umsatzsteuerbar, die vereinzelt erbrachten nicht 

hoheitlichen Leistungen sind umsatzsteuerbar und mangels Steuerbefreiung umsatzsteuerpflichtig. 

Nach dem Abschlussstichtag gab es keine wesentlichen Veränderungen der steuerlichen Verhältnisse.  
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Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
nach § 53 HGrG (IDW PS 720) 
 

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation 
 
Fragenkreis 1:   

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie  
individualisierte Offenlegung der Organbezüge  
 
a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 

Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 
die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-
nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?  

 
Die Aufgabenverteilung zwischen Stadtrat, Bürgermeister, Betriebsausschuss und Betriebsleiterin ist 
insbesondere in der Betriebssatzung geregelt und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. 

Ein Geschäftsverteilungsplan existiert nicht, da nur eine Betriebsleiterin bestellt ist. Gemäß Betriebs-
satzung besteht ein Betriebsausschuss, der an den wesentlichen Entscheidungsprozessen beteiligt 
ist. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden durch den Technischen Ausschuss der Stadt Ra-
deberg wahrgenommen. 

Die Verteilung der Aufgaben sowie die Einbindung des Betriebsausschusses sind sachgerecht. 
 
b)  Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 

Niederschriften hierüber erstellt?  

Im Wirtschaftsjahr 2021 fanden 5 Sitzungen des Betriebsausschusses bezüglich des Stadtwirtschafts-
hofes Radeberg statt. Die Sitzungen des Betriebsausschusses werden protokolliert. Auszüge aus den 
Niederschriften der Sitzungen liegen vor. Ferner haben drei Stadtratssitzungen stattgefunden, welche 
sich mit dem Stadtwirtschaftshof beschäftigt haben. 

c)  In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG 
sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?  

Frau Katja Nötzoldt (Betriebsleiterin) ist nach den uns erteilten Auskünften nicht in Aufsichtsräten oder 
anderen Kontrollgremien tätig. 

d)  Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-
dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, 
erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-
gewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?  

Die Organe des Eigenbetriebs sind der Stadtrat, der Betriebsausschuss, die Betriebsleitung und der 
Oberbürgermeister.  

Eine Angabe zu den Bezügen der Betriebsleiterin ist im Anhang enthalten. Erfolgsbezogene Kompo-
nenten sind nicht vereinbart.  
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II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums 
 

Fragenkreis 2:  

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen  

 
a)  Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 

aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefug-
nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?  

Ein Organisationsplan in Form eines Organigramms liegt angesichts der überschaubaren Verhältnisse 
nicht vor. Durch die Betriebsleiterin werden die Tätigkeitsschwerpunkte der Mitarbeiter mit den ent-
sprechenden Zuständigkeiten und Befugnissen festgelegt. Darüber hinaus gelten die Dienstanweisun-
gen der Stadt Radeberg auch für den Eigenbetrieb. 

Die Einhaltung der Dienstanweisungen ist regelmäßig im Rahmen der örtlichen Prüfung des Eigenbe-
triebes zu prüfen.  

b)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 
wird?  

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

 
c)  Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-

mentiert?  

Derartige Vorkehrungen sind bereits in der Eigenbetriebssatzung in der Form getroffen worden, dass 
der Betriebsausschuss und der Stadtrat das Handeln der Betriebsleitung überwachen. Zustimmungs-
bedürftige Geschäfte sind ebenfalls in der Eigenbetriebssatzung geregelt. 

Die Prüfung der Angemessenheit oder Wirksamkeit der eingerichteten Maßnahmen war nicht Gegen-
stand unseres Prüfungsauftrages. 

d)  Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-
gehalten werden?  

Es gibt entsprechende Richtlinien in der Betriebssatzung, die den Bedürfnissen des Eigenbetriebes 
entsprechen. Nach unserer stichprobenweisen Prüfung wird danach verfahren. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwal-
tung, EDV)?  

Die Originalverträge des Eigenbetriebes werden bei der Betriebsleitung verwaltet und abgelegt.  

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte auf eine nicht ordnungsge-
mäße Dokumentation der Verträge ergeben. Alle im Rahmen der Abschlussprüfung angeforderten 
Verträge konnten uns vorgelegt werden. 

 

 

 

 



 

 

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg – 2021/33955   3 

 

Fragenkreis 3:   

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling  

 

a)  Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den 
Bedürfnissen des Eigenbetriebes?  

Der Wirtschaftsplan besteht gemäß § 16 SächsEigBVO aus Erfolgsplan, Liquiditätsplan, Finanzpla-
nung und Stellenübersicht, deren konkreter Inhalt sich aus den §§ 17 bis 21 SächsEigBVO ergibt. 

Grundlage aller Führungsentscheidungen bilden der bestätigte Wirtschaftsplan des Berichtsjahres so-
wie entsprechende Folgepläne einschließlich einer mittelfristigen Planung. 

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2021 umfasst entsprechend den Regelungen der SächsEigBVO einen 
detaillierten Erfolgs- und Liquiditätsplan, einen Investitions- sowie Finanzplan und einen Stellenplan. 
Das Planungswesen entspricht auch hinsichtlich des Planungshorizonts und der Fortschreibung der 
Daten den Bedürfnissen des Eigenbetriebes. Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 20.10.2021 be-
schlossen. 

b)  Werden Planabweichungen systematisch untersucht?  

Die Plan-Ist-Vergleiche werden von der Betriebsleiterin aufgrund der von der Buchhaltung erstellten 
Plan-Ist-Vergleiche durchgeführt und auftretende Abweichungen untersucht. Entsprechend den Ge-
staltungsmöglichkeiten wird auf die Erreichung der Planziele Einfluss genommen. Die Betriebsleiterin 
berichtet bei Planabweichungen in den Gremien über deren Ursachen und erarbeitet erforderlichen-
falls Gegenmaßnahmen. 

c)  Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 
besonderen Anforderungen des Eigenbetriebes? 

Das Rechnungswesen entspricht den Anforderungen des Eigenbetriebes. Eine Kostenrechnung ist 
angesichts des ausreichend detaillierten Kontenplans und des tatsächlichen Geschäftsumfangs ent-
behrlich und auch nicht eingerichtet. 

Die Bücher des Eigenbetriebes sind ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buch-
führung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB 
für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. 

d)  Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?  

Die Liquidität des Eigenbetriebes wird durch die Betriebsleiterin und die Stadtverwaltung Radeberg 
regelmäßig überwacht. Eine Kreditüberwachung besteht nicht, da der Stadtwirtschaftshof Radeberg 
keine Kredite in Anspruch nimmt. 

Wir haben bei unserer Prüfung keine Feststellungen getroffen, dass das Finanzmanagement nicht den 
Anforderungen des Eigenbetriebs entspricht. 

 

e)  Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden 
sind?  

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht. 
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f)  Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-
nah und effektiv eingezogen werden?  

Durch den bestehenden Abrechnungsmodus und das bestehende Mahnwesen ist sichergestellt, dass 
Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden. Mit der Stadt Radeberg sind angemes-
sene Abschlagszahlungen über entsprechende Verträge vereinbart.  

g)  Entspricht das Controlling den Anforderungen des Eigenbetriebes/Konzerns und um-
fasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?  

Eine Planstelle für Controlling besteht beim Eigenbetrieb nicht. Controllingaufgaben werden weitestge-
hend von der Betriebsleitung wahrgenommen und umfassen alle wesentlichen Leistungsbereiche des 
Eigenbetriebs. In der Dienstanweisung „Risikomanagement in Eigenbetrieben der Stadt Radeberg“ 
sind auch die Erfordernisse zum Controlling aufgeführt, welche den Anforderungen des Stadtwirt-
schaftshofes Radeberg entsprechen. 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung 
der Tochtergesellschaften und der Gesellschaften, an denen eine wesentliche Beteiligung 
besteht?  

Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen nicht. 

 

Fragenkreis 4:   
Risikofrüherkennungssystem  

 

a)  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 
werden können?  

Ein eigenes, separat dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem für den Stadtwirtschaftshof Rade-
berg existiert nicht. Es besteht eine Dienstanweisung der Stadt Radeberg „Risikomanagement in Ei-
genbetrieben der Stadt Radeberg“. Diese Anweisung definiert Frühwarnsignale und gibt Maßnahmen 
vor, die bei Überschreitungen von bestimmten Grenzen durchzuführen sind. Somit können bestands-
gefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden. 

b)  Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben 
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?  

Die im Eigenbetrieb betriebene Risikovorsorge ist grundsätzlich geeignet, Risiken frühzeitig zu erken-
nen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Im Rahmen unserer Abschlussprüfung haben sich keine 
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Antworten zur Frage a). 

c)  Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?  

Die getroffenen Maßnahmen werden insbesondere in den Beschlussvorlagen und Niederschriften der 
Sitzungsprotokolle ausreichend dokumentiert. 
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d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst?  

Eine kontinuierliche Anpassung an sich verändernde Verhältnisse wird auskunftsgemäß im Bedarfsfall 
durch die Betriebsleiterin sichergestellt. Seit Februar 2004 war eine Anpassung der Dienstanweisung 
jedoch nicht erforderlich. 
 
 
Fragenkreis 5:  

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate  

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehört:  

•  Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?  

•  Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträ-
gen eingesetzt werden? 

•  Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in wel-
chem Umfang dürfen offene Posten entstehen?  

•  Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien aus-
schließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt wer-
den dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?  

b)  Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditio-
nen und zur Risikobegrenzung?  

c)  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumen-
tarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf.  

•  Erfassung der Geschäfte  

•  Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse  

•  Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung  

•  Kontrolle der Geschäfte?  

d)  Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Deri-
vatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?  

e)  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?  

f)  Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offe-
nen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?  

Der Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg setzt auskunftsgemäß und nach unseren 
Feststellungen keine Finanzinstrumente im Sinne des Fragenkreises 5 ein. Insofern entfällt eine ge-
sonderte Beantwortung des Fragenkreises. 
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Fragenkreis 6:  

Interne Revision  

 

a)  Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion 
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?  

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigene Innenrevision. Der Eigenbetrieb wird jedoch örtlich im Hin-
blick auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Beschlüsse des Stadtrates sowie auf die 
Angemessenheit der Vergütungen von Leistungen, Lieferungen und Leihgeldern zwischen dem Eigen-
betrieb und der Stadt geprüft.  
 

b)  Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? 
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?  

Wir verweisen auch auf unsere Ausführungen unter Punkt a) dieses Fragenkreises. Die Gefahr von 
Interessenkonflikten ist nicht erkennbar. 

c)  Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-
revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare 
Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? 
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Lie-
gen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?  

Wir verweisen auch auf unsere Ausführungen unter Punkt a) dieses Fragenkreises.  

d)  Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt?  

Wir verweisen auch auf unsere Ausführungen unter Punkt a) dieses Fragenkreises. 

e)  Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um wel-
che handelt es sich?  

Wir verweisen auch auf unsere Ausführungen unter Punkt a) dieses Fragenkreises. 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevi-
sion die Umsetzung ihrer Empfehlungen?  

Wir verweisen auch auf unsere Ausführungen unter Punkt a) dieses Fragenkreises. 
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III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit 

 

Fragenkreis 7:   

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung,  
Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsor-
gans  
 
 
a)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-

organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt 
worden ist?  

Es haben sich im Rahmen unserer stichprobenartigen Prüfungshandlungen keine Anhaltspunkte erge-
ben, dass die vorherige Zustimmung des zuständigen Überwachungsorgans zu zustimmungspflichti-
gen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist. 

b)  Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?  

Es erfolgte keine Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder der Überwachungsorgane. 

c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen 
worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?  

Bei unserer Prüfung haben wir nicht festgestellt, dass derartige Maßnahmen vorgenommen worden 
sind. 

 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, 
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über-
wachungsorgans übereinstimmen?  

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben. 

Fragenkreis 8:  

Durchführung von Investitionen  

 

a)  Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateri-
elle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?  

Der Liquiditätsplan im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ist Grundlage für Investitionsentscheidun-
gen. Eine Überprüfung vor Realisierung auf Rentabilität, Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risi-
ken wird auskunftsgemäß vorgenommen. 

b)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-
chen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?  

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine Hinweise ergeben, dass Unterlagen 
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises, der Verkaufserlöse und 
der Anschaffungskosten zu ermöglichen. Vergleichsangebote werden eingeholt. 

  



 

 

8   Eigenbetrieb Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg – 2021/33955 
 

c)  Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht?  

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend überwacht, 
Abweichungen werden untersucht. Eine diesbezügliche Übersicht ist im Lagebericht für das Wirt-
schaftsjahr 2021 enthalten. 

d)  Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?  

Bei abgeschlossenen Investitionen haben sich Überschreitungen ergeben. Diese ergaben sich aus 
dem Kauf eines Geräteträgers Hansa APZ. Der Kauf wurde notwendig, um den LKW Multicar Fumo 
zu ersetzen.  

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?  

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung 
der Kreditlinien abgeschlossen wurden. 

 

Fragenkreis 9:  

Vergaberegelungen 

a)  Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, 
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?  

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 
 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote 
(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Auftragsvergaben erfolgen grundsätzlich auf der Basis von Ausschreibungen. Bei Geschäften, die 
nicht den Vergaberegelungen unterliegen werden Konkurrenzangebote eingeholt. 

Die Investitionen des Jahres 2021 unterlagen nicht den Vergaberegelungen. Es erfolgte ein Preis- und 
Qualitätsvergleich, der u.a. in den jeweiligen Beschlussvorlagen dokumentiert ist.  
 

Fragenkreis 10:   

Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

 

a)  Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?  

Dem Überwachungsorgan wird regelmäßig zum Wirtschaftsplan sowie zu der Feststellung des Jahres-
abschlusses Bericht erstattet. Zum 30.06. des Wirtschaftsjahres erfolgt ein Zwischenbericht. Ansons-
ten erfolgt die Berichterstattung im Bedarfsfall.  

b)  Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/ 
Konzernbereiche?  

In den Auszügen der Niederschriften zu den Sitzungen des Betriebsausschusses sind keine detaillierten 
Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes enthalten. Die wirtschaftliche Lage geht 
jedoch aus den Beschlussvorlagen hervor.  
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c)  Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un-
terrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß 
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Un-
terlassungen vor und wurde hierüber berichtet?  

Auskunftsgemäß gab es keine wesentlichen Vorfälle, über die das Überwachungsorgan außerhalb der 
regelmäßigen Berichte über den Geschäftsverlauf zu unterrichten war. 

d)  Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-
sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?  

Eine besondere Berichterstattung erfolgte auskunftsgemäß nicht und ging aus den uns vorliegenden 
Auszügen aus den Sitzungsprotokollen auch nicht hervor. 

e)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder 
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?  

Nein, derartige Anhaltspunkte konnten im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt werden. 

f)  Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?  

Eine D&O-Versicherung wurde auskunftsgemäß nicht abgeschlossen. 

g)  Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-
gans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt wor-
den?  

Auskunftsgemäß sind keine Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwa-
chungsorgans gemeldet worden, die dem Überwachungsorgan unverzüglich hätten offengelegt wer-
den müssen. 

 

 
IV. Untersuchung der Vermögens- und Finanzlage 

 

Fragenkreis 11:   

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven  

 

a)  Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?  

Nach unseren Erkenntnissen besteht kein wesentliches nicht betriebsnotwendiges Vermögen. Zum 
17.04.2019 wurde der neue Bauhofstandort am Bruno-Thum-Weg 8 in Betrieb genommen. Der alte 
Standort am Dammweg 2 wurde geschlossen und befindet sich in Abwicklung. Zum 17.04.2019 wurde 
der neue Bauhofstandort am Bruno-Thum-Weg 8 in Betrieb genommen.  Der alte Standort am Damm-
weg 2 wurde geschlossen und befindet sich in Abwicklung. 

b)  Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?  

Die Bestände zeigen am Bilanzstichtag keine Auffälligkeiten. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegen-
stände wesentlich beeinflusst wird?  

Während unserer Abschlussprüfung haben sich solche Sachverhalte nicht ergeben. 
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Fragenkreis 12:  

Finanzierung  

 

a)  Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden?  

Die Kapitalstruktur besteht im Wesentlichen aus internen Finanzierungsquellen. Die Eigenkapitalquote 
beträgt zum 31. Dezember 2021 68,6 %. Am Abschlussstichtag bestanden keine wesentlichen Investi-
tionsverpflichtungen. 

b)  Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?  

Es liegt kein Konzern vor. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien 
der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?  

Die Ertragszuschüsse beinhalten die Zuwendungen für die Einrichtung des Büro- und Sozialgebäude 
mit Funktionshalle einschließlich der Außenanlagen, der Betriebsvorrichtungen und der beweglichen 
Vermögensgegenstände am Standort Bruno-Thum-Weg 8. Weitere wesentliche Fördermittel hat der 
Eigenbetrieb nicht erhalten. 

Fragenkreis 13:   

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung  

 

a)  Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung?  

Der Eigenbetrieb verfügt über eine sehr gute Eigenkapitalausstattung.  

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?  

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
60.894,55 TEUR ab. 
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V. Untersuchung der Ertragslage 

 

Fragenkreis 14:   

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit  

 

a)  Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens /Konzerns nach Segmenten/Kon-
zernunternehmen zusammen?  

Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Stadtwirtschaftshof der Stadt Radeberg ist nicht nach Seg-
menten unterteilt. 

b)  Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?  

Das Berichtsjahr enthielt keine wesentlichen einmaligen Vorgänge.   

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-
ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu 
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?  

Die Leistungsbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Radeberg werden seit dem 
1. Januar 2016 auf der Grundlage einer Preisermittlung vom 06. Mai 2014 vergütet. 

Um den gestiegenen Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen und der allgemeinen Preissteige-
rung gerecht zu werden, wurden die Verrechnungspreise auf der Grundlage des Beschlusses des 
Technischen Ausschusses vom 19. November 2019 mit Wirkung zum 1. Januar 2020 erhöht. Der Er-
höhung liegt eine Kalkulation des kostendeckenden Stundensatzes zugrunde. Bei der Kalkulation wur-
den jedoch keine kalkulatorischen Kosten, wie die Verzinsung des Eigenkapitals, berücksichtigt. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Der Eigenbetrieb zahlt keine Konzessionsabgaben. 

 

Fragenkreis 15:   

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen  

a)  Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?  

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, gab es 
nicht. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 
Maßnahmen handelt es sich?  

Der Eigenbetrieb beendet das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresüberschuss. Besondere Maßnahmen 
wurden nicht ergriffen. 
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Fragenkreis 16:   

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage  

 

a)  Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

Der Eigenbetrieb hat einen Jahresüberschuss erzielt. 

b)  Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 
Unternehmens zu verbessern?  

Die Bestandstechnik soll kontinuierlich erneuert werden. Hierbei stehen Fahrzeuge, Maschinen und 
Geräte im Vordergrund, die den Anforderungen des Bauhofs am besten entsprechen und auch neue 
Techniken bei der Grünanlagenpflege zulassen. 

Zu weiteren Einzelheiten der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Vermögenslage und der 
Ertragslage des Eigenbetriebes verweisen wir auf unsere Ausführungen im Prüfungsbericht über den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und zum Lagebericht. 
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Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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